
Entgeltordnung der Musikschule "Louis Spohr" Gotha 

Die Ferienregelung des Landes Thüringen findet Anwendung. Das Jahresentgelt wird in 12 Raten erhoben. Für die 
Teilnahme an den Unterrichtsveranstaltungen der Musikschule "Louis Spohr" Gotha werden die Entgelte wie folgt 
festgelegt: 

 

    Entgelt / Jahr   Entgelt / Jahr   

    (12 Monate)   (12 Monate)   

    für Schüler   für Schüler   

Art des Unterrichts Wochenstunden ohne eigenes  Entgelt / Monat mit eigenem  Entgelt / Monat 

    Einkommen   Einkommen   

            

1. Instrumentalunterricht / Gesang / Tanz 

            

Einzelunterricht 45 min 672 € 56 € 828 € 69 € 

Einzelunterricht 30 min 420 € 35 € 564 €  47 € 

 
Gruppenunterricht: 

2 Schüler 45 min 396 € 33 € 504 € 42 € 

3 - 4 Schüler 45 min 348 € 29 € 396 € 33 € 

ab 5 Schüler 45 min 312 € 26 € 336 € 28 € 

           

Gruppenunterricht Tanz: 

  30 min 132 € 11 € 144 € 12 € 

  60 min 276 € 23 € 312 € 26 € 

  2 x 45 min 408 € 34 € 456 € 38 € 

  

Studienvorbereitende 
Arbeit   924 € 77 €   

          

2. Ergänzungsfächer 

          
Musikalische 
Grundausbildung 45 min 144 € 12 €    
Musikalische 
Früherziehung 45 min 144 € 12 €    
(4 - 6 - jährige Schüler)          
Musiklehre 45 min kostenfrei 

Gemeinschaftsmusizieren, 
wenn kein Hauptfach 
belegt wird 

45 min 
 

120 € 
 

10 € 
 

120 € 
 

10 € 
 

      

Schnupperkarte für Probeunterricht:  5 € pro UE   

Die Ergänzungsfächer musikalische Grundausbildung, Musiklehre und Formen des Gemeinschaftsmusizierens sind für 
 

 

Teilnehmer/innen, welche ein Hauptfach belegen, entgeltfrei.    
 

      
 

 

 



Entgelte für Leihinstrumente  
  

Die Ausleihe von Instrumenten kann pro Monat erfolgen. Für die Ausleihe von Instrumenten werden folgende 
Entgelte erhoben: 

  

Anschaffungswert des Instrumentes   Entgelt/Monat  

Einzelwert bis 510,00 €     5,00 € 

Einzelwert ab 510,01 €  10,00 € 

Einzelwert ab 1.000,00 €   15,00 € 

  

Schnupperkarte   Entgelt/Einheit  

für Probeunterricht   5,00 € 

 

 Die Entgeltordnung der Musikschule "Louis Spohr" Gotha gilt seit dem 1. Januar 2026. 
 
  


